
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1990/6/19 90/08/0028
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.06.1990

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

50/03 Personenbeförderung Güterbeförderung

60/03 Kollektives Arbeitsrecht

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §49 Abs1;

GBefG 1952 §1 Abs1 idF 1982/630;

GBefG 1952 §1;

GBefG 1952 §4 Abs2 idF 1982/630;

GBefG 1952 §4 Abs2;

KollV Güterbeförderungsgewerbe Art2 Z2;

VwRallg;

Rechtssatz

Die Verweisung des Art 2 Z 2 Kollektivvertrag für das Güterbeförderungsgewerbe auf die Bestimmung des GBefG in der

" jeweils geltenden Fassung " kann nur im Sinne einer statischen Verweisung auf die im Zeitpunkt des Abschlusses des

Kollektivvertrages geltende Fassung des GBefG rechtswirksam sein.

Schlagworte

Entgelt Begriff Kollektivvertrag
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